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Produktinformationsblatt zur Privat-Haftpflichtversicherung
Informationen nach § 4 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV) Stand: 07.2008

Dieses Produktinformationsblatt gibt Ihnen einen ersten Überblick über
die gewünschte Versicherung. Beachten Sie bitte, dass die hier
genannten Informationen nicht abschließend sind. Detaillierte Informa-
tionen entnehmen Sie bitte den beigefügten Versicherungsbedingun-
gen.

1 Welche Art von Versicherungsvertrag bieten wir Ihnen an?
Unser Vorschlag bezieht sich auf eine Privat-Haftpflichtversicherung. 

2 Was ist versichert?
Die Privat-Haftpflichtversicherung bietet Ihnen und den mitversicherten
Personen Versicherungsschutz für den Fall, dass Sie aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhaltes von einem
Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Der Versi-
cherungsschutz Ihrer Haftpflichtversicherung umfasst die Prüfung der
Rechtslage und die Befriedigung der berechtigten Ansprüche der
Geschädigten gegen Sie oder die Abwehr von unberechtigten Forde-
rungen einschließlich der Kostenübernahme eines Rechtsstreits.

Einzelheiten dazu finden Sie in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen, Besonderen Bedingungen und Klauseln.

3 Wie hoch ist Ihr Beitrag, und was müssen Sie bei der Beitrags-
zahlung beachten?

Der Beitrag inkl. Versicherungssteuer und ggf. Ratenzahlungszuschlag
beträgt:

❑ jährlich:                   _________ EUR
❑ halbjährlich: _________ EUR
❑ vierteljährlich: _________ EUR
❑ monatlich: _________ EUR

Der Erstbeitrag wird unverzüglich nach Erhalt des Versicherungs-
scheins fällig, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Versi-
cherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.

Folgebeiträge sind rechtzeitig bei Fälligkeit zu zahlen.
Der Beitragzeitraum richtet sich nach dem Zahlungsrhythmus.

Bitte beachten Sie: Die verspätete oder unterlassene Zahlung von Bei-
trägen kann zum Verlust des Versicherungsschutzes sowie zur Been-
digung des Vertrages führen.

4 Welche Leistungen sind ausgeschlossen?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern; der Beitrag wäre
sonst unangemessen hoch. Deshalb sind einige Fälle im angebotenen
Versicherungsschutz nicht eingeschlossen, wie z. B. vorsätzliche
Handlungen, Kriegsereignisse oder Kernenergie. 

Einzelheiten zu geltenden Risikobegrenzungen und Ausschlüssen fin-
den Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

5 Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsschluss, und welche
Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie?
Bereits vor Vertragsschluss haben Sie bestimmte Pflichten (so
genannte Obliegenheiten) zu erfüllen. Vor allem ist es erforderlich,
dass Sie uns alle im Antrag gestellten Fragen sorgfältig, vollständig
und wahrheitsgemäß beantworten. 

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende
Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht oder nur teil-
weise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter Umständen
vom Vertrag zurücktreten.

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

6 Welche Pflichten haben Sie während der Laufzeit des Vertra-
ges, und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Auch während der Vertragslaufzeit haben Sie bestimmte Pflichten zu
erfüllen. Es ist u. a. erforderlich, dass Sie uns alle risikoerheblichen
Änderungen, nach denen wir Sie auch bei Vertragsschluss gefragt hat-
ten, unverzüglich und vollständig mitteilen. 

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende
Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht oder nur teil-
weise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter Umständen
vom Vertrag zurücktreten.

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

7 Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfal-
les, und welche Folgen hätte die Nichtbeachtung für Sie? 
Tritt ein Versicherungsfall ein, haben Sie ebenfalls bestimmte Pflichten
zu erfüllen. Vor allem ist es notwendig, uns den Schaden unverzüglich
mitzuteilen.

Die Nichtbeachtung der Obliegenheiten kann für Sie schwerwiegende
Konsequenzen haben. So sind wir gegebenenfalls nicht oder nur teil-
weise zur Leistung verpflichtet. Ferner können wir unter Umständen
vom Vertrag zurücktreten.

Einzelheiten dazu finden Sie in den jeweiligen Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen.

8 Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt zu dem mit Ihnen vereinbarten Zeit-
punkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird, siehe dazu auch
Nr. 3.

Der Versicherungsschutz endet 

- zum Wirksamkeitstermin einer Kündigung in einem der unter Nr. 9 
genannten Fälle, 

- durch Ablauf, wenn ein fester Endtermin mit Ihnen vereinbart wurde.

9 Welche Möglichkeiten gibt es, den Vertrag zu beenden?
Der Vertrag kann gekündigt werden 

-  zum Ablauf eines jeden Versicherungsjahres, allerdings nicht vor 
Ablauf der vereinbarten Mindestlaufzeit von maximal 3 Jahren; 
sofern der Vertrag nicht 3 Monate vor Ende des Versicherungsjahres
gekündigt wird, verlängert er sich automatisch um jeweils ein Jahr;

-  im Versicherungsfall;
-  bei Änderungen der Vertragsbedingungen;
-  nach einer Beitragserhöhung aufgrund Angleichung; 
-  durch uns, wenn Sie Beiträge verspätet oder gar nicht zahlen.
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SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG

Kundeninformation zur Sach- und Haftpflicht-Versicherung
Informationen nach § 1 VVG-Informationspflichtenverordnung (VVG-InfoV)

Identität und ladungsfähige Anschrift des Versicherers sowie vertre-
tungsberechtigte Personen
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
Joseph-Scherer-Str. 3
44139 Dortmund
HR B 19108, AG Dortmund
E-Mail: info@signal-iduna.de

vertreten durch die Vorstände: Reinhold Schulte (Vorsitzender),
Wolfgang Fauter (stellv. Vorsitzender), Dr. Karl-Josef Bierth,
Jens O. Geldmacher, Marlies Hirschberg-Tafel, Michael Johnigk,
Ulrich Leitermann, Michael Petmecky, Dr. Klaus Sticker,
Prof. Dr. Markus Warg

Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers
Die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers besteht im Abschluss
und in der Verwaltung sowie Durchführung von Versicherungsver-
trägen.

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Art,
Umfang und Fälligkeit
Einzelheiten finden Sie in den Versicherungsbedingungen sowie in
Ihrem persönlichen Vorschlag bzw. im Antrag.

Preis der Versicherung
Den Gesamtpreis der angebotenen Versicherung finden Sie in Ihrem
Produktinformationsblatt. Zusätzlich finden Sie in Ihrem persönlichen
Vorschlag bzw. im Antrag auch die Preise der einzelnen rechtlich
selbstständigen Verträge innerhalb der angebotenen Versicherung.

Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Informationen
Die übergebenen Informationen haben 3 Monate Gültigkeit.

Zustandekommen des Vertrages
Der Vertrag kommt durch den Antrag des Antragsstellers auf Versi-
cherungsschutz und die Annahme durch den Versicherer zustande.

Diese Antragsannahme wird vom Versicherer durch die Ausstellung
eines Versicherungsscheins oder einer Annahmeerklärung bestätigt.

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt,
sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird.

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerru-
fen. Die Frist beginnt frühestens nach Zugang des Versicherungs-
scheins und der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen sowie der weiteren Informationen
nach § 7 Abs. 1 und 2 VVG und nach Zugang dieser Belehrung. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.

Den Widerruf richten Sie bitte an die unter "Identität und ladungsfä-
hige Anschrift des Versicherers" genannte Anschrift.

Im Falle eines wirksamen Widerrufs erhalten Sie nur den auf die
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der bereits
gezahlten Beiträge zurück, sofern der Versicherungsschutz mit Ihrer
Zustimmung bereits vor dem Ende der Widerrufsfrist begonnen hat;
andernfalls erhalten Sie die gesamten bereits bezahlten Beiträge
zurück.

Kündigung/Beendigung des Vertrages
Beträgt die vereinbarte Laufzeit mindestens 1 Jahr, verlängert der
Vertrag sich stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate
vor dem jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kün-
digung zugegangen ist. Bei Verträgen mit mehr als 3 Jahren Ver-
tragslaufzeit besteht bereits zum Ablauf des dritten Versicherungs-
jahres die Kündigungsmöglichkeit.

Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr oder liegt ein Vertrag
mit Einmalbeitrag vor, endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündi-
gung bedarf.

Weitere Kündigungsmöglichkeiten (z. B. im Versicherungsfall) erge-
ben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Sämtliche Kündigungen müssen in Schriftform erfolgen.

Mitgliedstaaten der EU, deren Recht der Aufnahme von Beziehun-
gen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des Versicherungsver-
trages zugrunde gelegt wird
Es wird das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde gelegt.

Anwendbares Recht/zuständiges Gericht
Das auf den Vertrag anwendbare Recht ist das Recht der Bundesre-
publik Deutschland.

Das zuständige Gericht für den Vertrag ist dasjenige Gericht, in
dessen Bezirk der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat
(§ 215 VVG).

Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung
handelt, kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes
zuständigen Gericht geltend machen.

Sprache der Vertragsbedingungen und der Vertragsinformationen/
Sprache der Kommunikation von Versicherer und Versicherungsneh-
mer während der Vertragslaufzeit
Die Versicherungsbedingungen und die vorab ausgehändigten Infor-
mationen werden in deutscher Sprache verfasst. Der Versicherer
verpflichtet sich, die Kommunikation während der Laufzeit des Ver-
trages in deutscher Sprache zu führen.

Möglichkeiten des Zugangs zu einem außergerichtlichen Beschwer-
de- und Rechtsbehelfsverfahren
Um dem Versicherungsnehmer den Zugang zu einer außergerichtli-
chen Einigung bei Beschwerden oder Meinungsverschiedenheiten
zwischen ihm und dem Versicherer zu ermöglichen, kann eine
Schlichtungsstelle eingeschaltet werden. Der Schlichtungssuchende
kann sich wenden an den Versicherungsombudsmann e. V., Postfach
08 06 32, 10006 Berlin. Die Möglichkeit des Versicherungsnehmers,
den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt davon unberührt.

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt
gerichtet werden an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorfer Straße 108
53117 Bonn.
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Allgemeine Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) H 8-15

I Der Versicherungsschutz (§§ 1-4)
§ 1 Gegenstand der Versicherung
1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines während
der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schadenereignis-
ses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich dar-
aus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts von
einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

2 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht

a) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angege-
benen Eigenschaften, Rechtsverhältnissen oder Tätigkeiten des
Versicherungsnehmers (versichertes "Risiko");

b) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein
und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für
Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versicherungspflichti-
gen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risi-
ken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-
liegen (ausgenommen das Halten von Hunden).
Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht
erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung
Kenntnis erlangt hat.

c) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss
der Versicherung neu entstehen (Vorsorge-Versicherung) und die
in § 2 näher geregelt sind.

3 Der Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung
ausgedehnt werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Vermögensschädigung,
die weder durch Personenschaden noch durch Sachschaden ent-
standen ist, sowie wegen Abhandenkommens von Sachen. Auf die
Versicherung wegen Abhandenkommens von Sachen finden die
Bestimmungen über Sachschaden Anwendung.

§ 2 Vorsorge-Versicherung
1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu ent-
stehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort bis zur
Höhe der Deckungssummen gemäß § 2 Ziff. 2 versichert.
1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung
des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzu-
zeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung erfol-
gen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige,
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab
dessen Entstehung.

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht
verstrichen war.

1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen ange-
messenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über die
Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ein-
gang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz
für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung.

2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entste-
hung bis zur Einigung i. S. von Ziff. 1.2 auf den Betrag von
500.000 EUR für Personenschäden und 150.000 EUR für Sachschä-
den und 10.000 EUR für Vermögensschäden begrenzt, sofern nicht
im Versicherungsschein geringere Deckungssummen festgesetzt
sind.

3 Die Regelung der Vorsorge-Versicherung gilt nicht für Risiken

a) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen;
b) Herstellung, Bearbeitung, Lagerung, Beförderung, Verwendung

von und Handel mit explosiblen Stoffen, soweit hierzu eine beson-
dere behördliche Genehmigung erforderlich ist;

c) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft-
oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-,
Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen;

d) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen
(ausgenommen das Halten von Hunden);

e) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen
von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern sind.

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes, Zahlung des
Erstbeitrages
I 1 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den
ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlt.

2 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimmten
Höhe zu entrichten hat.

II 1 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach
Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fäl-
lig.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt
der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung
nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zahlung
des Beitrags eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leis-
tung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch geson-
derte Mitteilung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im
Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des
Beitrags aufmerksam gemacht hat.

3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Bei-
trag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer kann
nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag ein-
gezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers
erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei-
trags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

III 1 Der Versicherunsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflicht-
frage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und die
Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten Schaden-
sersatzverpflichtungen.

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Ver-
sicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Aner-
kenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet ist und
der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Ver-
gleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versi-
cherers abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Ver-
sicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder
Vergleich bestanden hätte.

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom
Anspruch des Dritten freizustellen.

Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das
einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch
zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den
Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder geneh-
migt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen, gege-
benenfalls die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten des
Verteidigers.
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Hat der Versicherungsnehmer für eine aus einem Versicherungsfall
geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit zu leisten oder ist ihm
die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung
durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so ist
der Versicherer an seiner Stelle zur Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung verpflichtet.

2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Deckungssummen begrenzt. Dies
gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf mehrere ent-
schädigungspflichtige Personen erstreckt. Mehrere während der
Wirksamkeit der Versicherung eintretende zeitlich zusammenhän-
gende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der im
Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn
diese

- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem Zusammenhang oder
- auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen.

Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer
bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungsschein fest-
gelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbstbehalt).
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer in
Versicherungsfällen bis zur Höhe des vereinbarten Selbstbehaltes
nicht zur Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche ver-
pflichtet.

Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres auf das Einfache der vereinbarten Deckungs-
summen begrenzt.

3 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über
Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der
Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechts-
streit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kosten.

4 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf
die Deckungssummen angerechnet.

IV 1 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem
Versicherungsfall die Deckungssumme, trägt der Versicherer die
Prozesskosten im Verhältnis der Deckungssumme zur Gesamthöhe
dieser Ansprüche.

2 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die
Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistun-
gen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der
Deckungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis
der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der
Rente vom Versicherer erstattet. Für die Berechnung des Renten-
wertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über den
Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in
der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles.

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungs-
nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der
Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die nach Abzug
sonstiger Leistungen verbleibende Restdeckungssumme übersteigt,
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der
Deckungssumme abgesetzt.

3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich
am Verhalten des Versicherten scheitert, hat der Versicherer für
den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 4 Ausschlüsse
I Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung
ausgeschlossen:

1 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers hinausgehen.

2 Ansprüche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetz-
te Bezüge, Verpflegung, ärztliche Behandlung im Falle der Dienstbe-
hinderung, Fürsorgeansprüche (vgl. z. B. die §§ 616, 617 BGB; 63
HGB; 39 und 42 Seemannsgesetz und die entsprechenden Bestim-
mungen der Gew.-Ordn., des Sozialgesetzbuches VII und des Bun-
dessozialhilfegesetzes) sowie Ansprüche aus Tumultschadengeset-
zen.

3 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; jedoch sind Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII
mitgedeckt.

4 Haftpflichtansprüche aus Schäden infolge Teilnahme an Pferde-
oder Kraftfahrzeug-Rennen sowie den Vorbereitungen hierzu (Trai-
ning).

5 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch
allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder
Feuchtigkeit, von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub u. dgl.), ferner
durch Abwässer, Schwammbildung, Senkungen von Grundstücken
(auch eines darauf errichteten Werkes oder eines Teiles eines sol-
chen), durch Erdrutschungen, Erschütterungen infolge Rammarbei-
ten, durch Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer
sowie aus Flurschaden durch Weidevieh und aus Wildschaden.

6 Ansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich
daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn

a) der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast,
gepachtet, geliehen oder durch verbotene Eigenmacht erlangt hat
oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages
sind.

b) die Schäden
- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-

rungsnehmers an diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur,
Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei unbewegli-
chen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese
Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit
betroffen waren;

- dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese
Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen
Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Materialablagefläche und
dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Aus-
schluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen
unmittelbar von der Benutzung betroffen waren;

- durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versiche-
rungsnehmers entstanden sind und sich diese Sachen oder -
sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im
unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben;
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der VN beweist, dass er zum
Zeitpunkt der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkeh-
rungen zur Vermeidung von Schäden getroffen hatte.

Sind die Voraussetzungen der obigen Ausschlüsse in der Person
von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder
Beauftragten des Versicherungsnehmers gegeben, so entfällt gleich-
falls der Versicherungsschutz, und zwar sowohl für den Versiche-
rungsnehmer wie für die durch den Versicherungsvertrag etwa mit-
versicherten Personen.

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich
um gesetzliche Ansprüche handelt,

- auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme,
Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der Leistung;

- wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung
durchführen zu können;

- wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder
wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung geschuldeten
Erfolges;

- auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungs-
gemäße Vertragserfüllung;

- auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leis-
tung;

- wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistun-
gen.

7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisieren-
den Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgen-
strahlen) sowie mit Laser- und Maserstrahlen.

8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung
und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden. Eine Umweltein-
wirkung liegt dann vor, wenn sich Stoffe, Erschütterungen, Geräu-
sche, Druck, Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erschei-
nungen in Boden, Luft oder Wasser ausgebreitet haben.

Dieser Ausschluss gilt nicht

a) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken

oder

b) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte
oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Arbeiten oder
sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht).63
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Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung,
Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von

- Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustel-
len, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder weg-
zuleiten (WHG-Anlagen);

- Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz
(UmweltHG-Anlagen);

- Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen
einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen;

- Abwasseranlagen

oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt
sind.

9 Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umwelt-
schäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden nationalen
Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann,
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstat-
tung der durch solche Umweltschäden entstandenen Kosten in
Anspruch genommen wird.
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten,
die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer
auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender natio-
naler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungs-
nehmer geltend gemacht werden könnten. Dieser Ausschluss gilt
nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken.

10 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind
auf

a) gentechnische Arbeiten,
b) gentechnisch veränderte Organismen (GVO),
c) Erzeugnisse, die

- Bestandteile aus GVO enthalten,
- aus oder mithilfe von GVO hergestellt wurden.

11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, soweit es
sich handelt um Schäden aus

a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten,

b) Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten,
c) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch,
d) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen.

12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder
Namensrechtsverletzungen.

13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane,
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminierungen.

II Ausgeschlossen von der Versicherung bleiben:
1 Versicherungsansprüche aller Personen,

a) die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.
b) die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis

von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit
- Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder
- Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben.

2 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer

a) aus Schadenfällen von seinen Angehörigen, die mit ihm in häusli-
cher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungsver-
trag mitversicherten Personen gehören;
Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaf-
ten nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiv-
eltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und
-kinder, Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern
und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, auf länge-
re Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander
verbunden sind).

b) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versiche-
rungsvertrages;

c) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der
Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt
geschäftsfähige oder betreute Person ist;

d) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern,
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft,
Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist;

e) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsneh-
mer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen Rechts
oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist;

f) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern;.
g) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine einge-

tragene Partnerschaftsgesellschaft ist.

Die Ausschlüsse unter b) bis g) erstrecken sich auch auf Haftpflicht-
ansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben.

3 Ansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Sub-
stanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.

4 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Über-
tragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren. Das
Gleiche gilt für Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch
Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen
besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

5 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsneh-
mer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder sonstigen
Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung
liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenursache in einem
mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer mangelhaften Teil-
leistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der gesamten
Sache oder Leistung führt.

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auf-
trag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Herstellung
oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sonstigen Leis-
tungen übernommen haben.

II Der Versicherungsfall (§§ 5, 6)
§ 5 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers, Verfahren
1 Versicherungsfall im Sinne dieses Vertrages ist das Schaden-
ereignis, das Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer
zur Folge haben könnte.
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Scha-
denverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, kommt es
nicht an.

2 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erhoben
wurden.

Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erho-
ben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches
Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder ihm gericht-
lich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzei-
gen.

3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwen-
dung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des Versi-
cherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versicherungs-
nehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und
wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der
Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände,
die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Scha-
dens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten
Schriftstücke übersandt werden.

4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens dem
Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungs-
nehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen
Auskünfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung
stellen. Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Ver-
waltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungsneh-
mer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbe-
helfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht.

5 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente zu
fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts bevoll-
mächtigt.

6 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmäßig
erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers
abzugeben.

7 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsneh-
mer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener Frist
zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter Abwä-
gung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand,
der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders
gefahrdrohend.63
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§ 6 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten
I Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat,
kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab Kennt-
nis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der Versiche-
rer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf
grober Fahrlässigkeit beruhte.

II Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt,
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung,
dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht
grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz beste-
hen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der
Versicherer ein ihm nach Ziff. I zustehendes Kündigungsrecht aus-
übt.

III Das Versicherungsverhältnis (§§ 7-14)
§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung des Versiche-
rungsanspruchs
1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten entspre-
chend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorge-Versiche-
rung (§ 2) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person
eines Versicherten entsteht.
Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht aus-
schließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versi-
cherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich.

2 Ansprüche des Versicherungsnehmers selbst oder der in § 4 Ziff.
II 2 genannten Personen gegen die Versicherten sowie Ansprüche
von Versicherten untereinander sind von der Versicherung ausge-
schlossen.

3 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten ist
zulässig.

§ 8 Beitragszahlung, Beitragsregulierung, Beitragsangleichung,
Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
I 1 Die Folgebeiträge einschließlich etwaiger öffentlicher Abgaben
(Versicherungsteuer) sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist,
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die
Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

2 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag ein-
gezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht.

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsneh-
mers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung
auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in
Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers
erfolgt.

Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der Versi-
cherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat
der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass
der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Bei-
trags erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform
aufgefordert worden ist.

3 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die
verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug
entstandenen Schadens zu verlangen.
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss.
Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträ-
ge des Beitrags, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die
Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 4 und 5 mit dem Fristablauf
verbunden sind.

4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsauffor-
derung nach Ziff. 3 Abs. 3 darauf hingewiesen wurde.

5 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versicherungs-
nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 3 Abs. 3 darauf hin-
gewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind,
besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

6 Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsneh-
mer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der Ver-
sicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen.

II 1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen,
ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den
früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung kann auch
durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Anga-
ben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser
vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe
des festgestellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt nicht,
wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtig-
keit der Angaben kein Verschulden trifft.

2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag berichtigt (Beitrags-
regulierung). Bei einer Erhöhung oder Erweiterung des Risikos
erfolgt diese Berichtigung ab dem Zeitpunkt der Veränderung, beim
Wegfall versicherter Risiken ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mit-
teilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Mindestbeitrag
darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend § 8
Ziff. III nach dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen
und Ermäßigungen des Mindestbeitrages werden berücksichtigt.

3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung,
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeitraum
bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Werden die
Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt.
Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter Beitrag wird nur
zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten
nach Zugang der Mitteilung des erhöhten Beitrages erfolgten.

4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.

III 1 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich im
vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzahlungen
aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelas-
senen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht
oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz rundet er auf die
nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab.

Als Schadenzahlungen gelten auch die speziell durch den einzelnen
Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermittlung von Grund
und der Höhe der Versicherungsleistungen.

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten Scha-
denfälle.

2 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle
einer Verminderung verpflichtet, den Folgejahresbeitrag um den sich
aus Ziff. 1 Abs. 1 Satz 2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Bei-
tragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Ver-
sicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung bekannt
gegeben.
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Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers
in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren Pro-
zentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für
diese Jahre nach Ziff. 1 Abs. 1 Satz 1 ermittelt hat, so darf der Ver-
sicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen,
um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat;
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach
dem vorstehenden Absatz ergeben würde.

3 Liegt die Veränderung nach Ziff. 1 Abs. 1 oder Ziff. 2 Abs. 2 unter
5 Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist
jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen.

4 Versicherungsbeiträge, die nach Ablauf des ersten Versiche-
rungsjahres fällig werden, unterliegen der Beitragsangleichung.
Dies gilt nicht, soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatz-
summe berechnet werden.

IV Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer,
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch
auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum entspricht, in dem
Versicherungsschutz bestanden hat.

Bei vollständigem oder teilweisem Wegfall versicherter Risiken gilt:
Dem Versicherer steht der Beitrag zu, den er hätte erheben können,
wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeitpunkt
beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt.

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Betriebsübergang, Wegfall des
versicherten Risikos
I 1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit
abgeschlossen.

2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspart-
ner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen
Zeitpunkt.

II 1 Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung
gemäß § 8 Ziff. III 2, ohne dass sich der Umfang des Versicherungs-
schutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungs-
vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Ver-
sicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem
Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung wirksam werden
sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mittei-
lung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versi-
cherungsteuer begründet kein Kündigungsrecht.

2 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn

- vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde oder
- dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versi-

cherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt
wird.

3 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadenersatzzahlung oder der Zustel-
lung der Klage zugegangen sein.

4 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versi-
cherungsperiode, wirksam wird.

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

5 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Ver-
trag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgen-
den Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahres zugegangen sein.

III 1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser anstelle des Versi-
cherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich
aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten
ein.

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs,
eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem
Dritten übernommen wird.

2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von
einem Monat,

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wir-
kung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode

in Schriftform gekündigt werden.

3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn

- der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeit-
punkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den Dritten
Kenntnis erlangt;

- der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats
von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der Dritte von der
Versicherung Kenntnis erlangt.

4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis nicht
gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte
für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich
anzuzeigen.

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versi-
cherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem
Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlos-
sen hätte.

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versi-
cherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
treten, in dem der Versicherer von der Veräußerung Kenntnis
erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. Der Versi-
cherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg,
wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt
war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.

IV Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken.

§ 10 Verjährung, Klagefrist
Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jah-
ren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu
dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung des Versicherers
dem Anspruchsteller in Textform zugeht.

§ 11 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers
I 1 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsnehmer
ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertrags-
erklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform
Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. Gefahrerheblich sind die
Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers
Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschließen.

2 Wird der Vertrag von einem Vertreter geschlossen und kennt die-
ser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungs-
nehmer so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

II 1 Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerhebli-
chen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versicherungs-
vertrag zurückzutreten.

2 Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder
unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
gemacht hat.

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.
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3 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück,
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig ange-
zeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war.
Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat.

Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

III Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die
Verletzung der Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober
Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag unter Ein-
haltung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen.

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen
Bedingungen, geschlossen hätte.

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu
anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die anderen
Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertrags-
bestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung nicht
zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als
10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer den
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des
Versicherers fristlos in Schriftform kündigen.

IV Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. II und III zustehenden
Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist
beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung der Anzei-
gepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet, Kennt-
nis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklä-
rung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht ver-
strichen ist.

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. II und III nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
hat.

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. II und III genannten
Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand
oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

V Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht
dem Versicherer der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirk-
samwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit
entspricht.

§ 12 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 13 Gerichtsstände
1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person,
ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versi-
cherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder,
in Ermangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Kla-
gen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erho-
ben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. Ist
der Versicherungsnehmer eine juristische Person, bestimmt sich
das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung
des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine eingetragene
Partnergesellschaft ist.

3 Sind der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung.

§ 14 Anzeigen und Willenserklärungen
1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Ver-
sicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeich-
nete Geschäftsstelle gerichtet werden. Die Vertreter sind zu deren
Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung,
die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den
Fall einer Namensänderung des Versicherungsnehmers.

3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 2 entspre-
chende Anwendung.
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Besondere Bedingungen Risikobeschreibungen und Erläuterungen
zur Privat-Haftpflichtversicherung (BBR-Komfort) H 113-04

Versichert ist - im Umfang der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachstehenden
Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen - die gesetzli-
che Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus den Gefahren des
täglichen Lebens als Privatperson und nicht aus den Gefahren eines
Betriebes oder Berufes.

Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers aus

a) den Gefahren eines Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes), einer
verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art oder

b) einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung.

Insbesondere ist versichert die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers

1 als Familien- und Haushaltsvorstand (z. B. aus der Aufsichts-
pflicht über Minderjährige);

2 als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen;

3 als Inhaber
3.1 einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnungen (bei
Wohnungseigentum als Sondereigentümer) - einschließlich Ferien-
wohnung. Bei Sondereigentümern sind Haftpflichtansprüche der
Gemeinschaft der Wohnungseigentümer wegen Beschädigung des
Gemeinschaftseigentums versichert. Die Leistungspflicht erstreckt
sich jedoch nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftli-
chen Eigentum,

3.2 eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses sowie als Mitei-
gentümer der zu einem Einfamilienhaus gehörenden Gemeinschafts-
anlagen,

3.3 eines im Inland gelegenen Wochenend- und/oder Ferienhauses
(auch eines fest installierten Wohnwagens),

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu Wohnzwe-
cken verwendet werden, einschließlich der dazugehörigen Garagen
und Gärten sowie eines Schrebergartens.
Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht als Bauherr oder
Unternehmer von Bauarbeiten bis zu einer Bausumme von
50.000 EUR je Bauvorhaben. Wird dieser Betrag überschritten, so
entfällt die Mitversicherung. Es gelten dann die Bestimmungen über
die Vorsorge-Versicherung (§ 2 AHB);

4 als Eigentümer, Mieter oder Vermieter eines Einfamilienhauses
(auch Ferienhauses) oder einer Wohnung (auch einer Wohnung im
selbst genutzten Zweifamilienhaus oder einer Ferienwohnung) sowie
dazugehörigen Garagen, eines bis zu 2000 qm großen unbebauten
Grundstücks als Bauplatz, im Inland oder Ausland. Ziff. 3 bleibt
davon unberührt;

5 aus der durch Mietvertrag, Ortsstatut usw. etwa vertraglich über-
nommenen Streu- und Reinigungspflicht in und vor den Gebäuden
und Räumlichkeiten gemäß Pos. 3 und 4;

6 als Inhaber
6.1 eines oder mehrerer ausschließlich privat genutzter Kellertanks
für Heizöl mit einem Gesamtfassungsvermögen bis 15.000 Liter auf
einem durch Pos. 3 und 4 mitversicherten Grundstück des Versiche-
rungsnehmers. Kein Versicherungsschutz besteht für Heizöltanks
auf einem in den USA gelegenen Grundstück des Versicherungsneh-
mers.

6.2 von sonstigen Behältnissen zur Lagerung von insgesamt
100 Liter gewässerschädlicher Stoffe in Kleingebinden mit einem
Einzelfassungsvermögen von maximal 25 Liter je Gebinde.

Für Ziff. 6.1 und 6.2 gilt Folgendes:
Für das Gewässerschaden-Haftpflichtrisiko gelten die unter Ziff. 23
aufgeführten Besonderen Bedingungen.

7 als Betreiber von Photovoltaikanlagen auf einer der unter Pos. 3
und 4 genannten Immobilien. Nicht versichert sind Schäden im
Zusammenhang mit der Einspeisung des Solarstroms in ein fremdes
Stromnetz;

8 aus der privaten Vermietung von bis zu 5 einzelnen Zimmern an
Dauermieter oder Kurgäste (einschließlich Gewährung von Früh-
stück). Gewerbliche Betriebe (Hotels, Pensionen, Fremdenheime)
bedürfen des separaten Versicherungsschutzes einer Betriebs-Haft-
pflichtversicherung;

9 aus Mietsachschäden
Eingeschlossen ist abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB die gesetzli-
che Haftpflicht aus der Beschädigung von
9.1 Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken gemieteten
Räumen in Gebäuden, sofern es sich um fest mit dem Gebäude ver-
bundene wesentliche Bestandteile handelt, und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden. Die Entschädigung ist je Versiche-
rungsfall auf 300.000 EUR begrenzt.

9.2 beweglichen Sachen in Hotels, Pensionen, Ferienhäusern und
-wohnungen. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall auf
3.000 EUR begrenzt.

9.3 Ausgeschlossen sind
9.3.1 Haftpflichtansprüche wegen
9.3.1.1 Schäden an beweglichen Sachen im oder am Gebäude,
sofern nicht unter Ziff. 9.2 aufgeführt,

9.3.1.2 Abnutzung, Verschleißes und übermäßiger Beanspruchung,

9.3.1.3 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und Warmwas-
serbereitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten,

9.3.1.4 Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer hierge-
gen besonders versichern kann;

9.3.2 die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feu-
erversicherer bei übergreifenden Schadenereignissen fallenden
Rückgriffsansprüche. Auf Wunsch wird dem Versicherungsnehmer
der Wortlaut des Feuerregressverzichtsabkommens ausgehändigt.

10 aus dem Besitz und Gebrauch von Fahrrädern;

11 aus der Ausübung von Sport, ausgenommen ist eine jagdliche
Betätigung und die Teilnahme an Pferde- oder Kraftfahrzeugrennen
sowie die Vorbereitung hierzu (Training);

12 aus dem erlaubten privaten Besitz und dem Gebrauch von Hieb-,
Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Geschossen, nicht
jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen;

13 als Halter oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen - nicht jedoch von Hunden, Rindern, Pferden,
sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die
zu gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten wer-
den. Soweit nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht, ist
jedoch die gesetzliche Haftpflicht als nicht gewerbsmäßiger Hüter
fremder Hunde oder Pferde, als Reiter bei der Benutzung fremder
Pferde und als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu pri-
vaten Zwecken mitversichert. Nicht versichert sind Haftpflichtan-
sprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie Fuhrwerkseigentü-
mer, es sei denn, es handelt sich um Personenschäden. Sollten zur
Haltung dieser Tiere behördliche Vorschriften bestehen und Geneh-
migungen erforderlich sein, besteht Versicherungsschutz während
des Hütens nur bei Einhaltung dieser Vorschriften.

14 als Tagesmutter/-vater
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tages-
pflegeperson (Tagesmutter/-vater) von bis zu 5 Kindern, insbeson-
dere aus der übernommenen Betreuung minderjähriger Kinder.

Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw.
ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuenden
Kinder erleiden.

Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder
sowie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sachen der zu
betreuenden Kinder;
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15 aus dem vorübergehenden Auslandsaufenthalt
Bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt ist - abweichend
von § 4 Ziff. I 3 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland
vorkommenden Versicherungsfällen mitversichert. In den Staaten
der Europäischen Union (EU) sowie in Norwegen und der Schweiz
gilt der Versicherungsschutz zeitlich unbegrenzt, im sonstigen Aus-
land für Aufenthalte bis zu einem Jahr.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem in
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

16 aus Sachschäden durch häusliche Abwässer
Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch häusliche Abwässer.

17 aus Sachschäden durch allmähliche Einwirkung
Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB - Haftpflicht-
ansprüche wegen Sachschäden durch allmähliche Einwirkung der
Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit.

18 aus dem Abhandenkommen von fremden privaten Schlüsseln
einschl. General-Hauptschlüssel, die sich rechtmäßig im Gewahrsam
des Versicherungsnehmers befunden haben.
Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflicht-
ansprüche wegen der Kosten für die notwendige Auswechselung
von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende
Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu
14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Verlust des
Schlüssels festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden
eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen Einbruchs).

Ausgeschlossen bleibt ferner die Haftung aus dem Verlust von
Schlüsseln von beweglichen Sachen, insbesondere von Fahrzeugen.

Die Deckungssumme beträgt je Versicherungsfall 30.000 EUR. Die
Gesamtleistung aller Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres
beträgt das Doppelte dieser Deckungssumme.

19 Unabhängig von der gesetzlichen Haftung besteht auch Versi-
cherungsschutz für Sachschäden, die der Versicherungsnehmer als
Privatperson während einer Gefälligkeitshandlung verursacht. Dem
Versicherungsnehmer sind die unter 20.1.1 bis 20.1.6 genannten Per-
sonen gleichgestellt.

Die Deckungssumme beträgt je Versicherungsfall 1.000 EUR.

20 Mitversichert ist
20.1 die gleichartige gesetzliche Haftpflicht
20.1.1 des Ehegatten des Versicherungsnehmers;

20.1.2 ihrer unverheirateten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder), bei volljährigen Kindern jedoch nur, solange sie mit dem
Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben und dort
behördlich gemeldet sind oder sich noch in einer Schul- oder sich
unmittelbar anschließenden Berufsausbildung befinden - (Lehre
und/oder Studium, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen
und dgl.). Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes (ein-
schließlich des freiwilligen zusätzlichen Wehrdienstes) oder des frei-
willigen sozialen Jahres vor, während oder im Anschluss an die
Berufsausbildung bleibt der Versicherungsschutz bestehen;

20.1.3 der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirateten und
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden Kinder
(auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) mit einer geistigen Behinde-
rung;

20.1.4 des mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemein-
schaft lebenden unverheirateten Partners und dessen Kinder, diese
entsprechend Ziff. 20.1.2 und 20.1.3.

Der Versicherungsnehmer und der mitversicherte Partner müssen
unverheiratet sein.

Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kinder, die nicht
auch Kinder des Versicherungsnehmers sind, endet mit der Aufhe-
bung der häuslichen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungsneh-
mer und dem Partner;

20.1.5 Unabhängig von der gesetzlichen Haftung besteht auch Ver-
sicherungsschutz für Schäden, die die unter 20.1.2 bis 20.1.4
genannten Kinder unter 7 Jahren - bei Unfällen mit einem Kraftfahr-
zeug oder einer Schienenbahn unter 10 Jahren - verursachen, und
zwar auch dann, wenn keine Aufsichtspflichtverletzung vorliegt. Die
Deckungssumme beträgt je Versicherungsfall 3.000 EUR.

20.1.6 eines allein stehenden Elternteils des Versicherungsnehmers
oder seines Ehegatten oder seines unverheirateten Partners. Die
Mitversicherung endet mit der Aufhebung der häuslichen Gemein-
schaft mit dem Versicherungsnehmer;

20.1.7 von Au Pairs und Austauschschülern während ihres Aufent-
haltes beim Versicherungsnehmer, soweit anderweitig kein Versi-
cherungsschutz besteht;

20.2 die gesetzliche Haftpflicht der im Haushalt des Versicherungs-
nehmers beschäftigten Personen gegenüber Dritten aus dieser
Tätigkeit. Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder
gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den
Streudienst versehen.

20.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche mitversicherter
Personen - ausgenommen Au Pairs und Austauschschüler gemäß
20.1.7 - gegen den Versicherungsnehmer. Für den in häuslicher
Gemeinschaft lebenden unverheirateten Partner sind etwaige über-
gangsfähige Regressansprüche von Sozialversicherungsträgern,
Sozialhilfeträgern, öffentlichen und privaten Arbeitgebern wegen
Personenschäden mitversichert.

21 Besondere Bedingung für die Fortsetzung der Privat-Haftpflicht-
versicherung nach dem Tod des Versicherungsnehmers
Für den mitversicherten Ehegatten oder den unverheirateten Partner
des Versicherungsnehmers und/oder deren unverheiratete Kinder
besteht der bedingungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des
Todes des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfällig-
keitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung durch den über-
lebenden Ehegatten oder unverheirateten Partner eingelöst, so wird
dieser Versicherungsnehmer.

22 Kleine Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugklausel
22.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers,
Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugs oder
Kraftfahrzeuganhängers wegen Schäden, die durch den Gebrauch
des Fahrzeugs verursacht werden.

22.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verur-
sacht werden durch den Gebrauch von
22.2.1 Ruder-,Tret- und Schlauchbooten,

22.2.2 Luftfahrzeugen, die nicht der Versicherungspflicht unterlie-
gen,

22.2.3 nachstehenden eigenen Sportfahrzeugen:
Segelboote, Strandsegler, Surfbretter und Eissegler mit einer
Gesamtsegelfläche bis 10 qm sowie Wassersportfahrzeuge mit einer
Motorgesamtleistung bis 4 kW.

Die gesetzliche Haftpflicht aus dem Halten und Besitz ist mitversi-
chert.

22.2.4 fremden, kurzzeitig gemieteten bzw. genutzten Wassersport-
fahrzeugen bis zu einer Motorgesamtleistung von 55 kW.

22.2.5 nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehrenden
Kraftfahrzeugen und Arbeitsmaschinen ohne Rücksicht auf eine
Höchstgeschwindigkeit,

22.2.6 Kraftfahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwin-
digkeit von nicht mehr als 6 km/h,

22.2.7 selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h,

22.2.8 nicht versicherungspflichtigen Anhängern;

22.2.9 ferngelenkten Land- und Wasser-Modellfahrzeugen.

Für die gemäß den Ziff. 22.2.2 - 22.2.8 mitversicherten Wasserfahr-
zeuge, Kraftfahrzeuge, Arbeitsmaschinen und Anhänger gelten nicht
die Ausschlüsse in § 1 Ziff. 2 b) und in § 2 Ziff. 3 c) AHB.
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Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versiche-
rungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug
nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benut-
zen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen,
dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, der nicht
die erforderliche Fahrerlaubnis hat.

23 Besondere Bedingungen zur Versicherung der Gewässerscha-
den-Haftpflicht
23.1 Restrisiko (außer Anlagenrisiko)
23.1.1 Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder
biologischen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht als
Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen
und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe.
(Versicherungsschutz hierfür wird ausschließlich durch besondere
Vereinbarung gewährt.)

23.1.2 a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Ver-
sicherungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Gerichts-
und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

23.1.2 b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Versicherungs-
summe für Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versiche-
rers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung
des Versicherers.

23.1.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeige-
führt haben.

23.1.4 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden,
die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feind-
seligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

23.2 Anlagenrisiko
23.2 Gegenstand der Versicherung
23.2.1 a) Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als Inhaber der unter Ziff. 6 angegebenen Anlagen und Behältnisse
zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare oder mittelbare
Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden) von Veränderun-
gen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffen-
heit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schaden).

23.2.1 b) Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen
sowie im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
(AHB) Anwendung.

23.2.1 c) Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungs-
nehmer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung,
Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt
hat, für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtungen in
Anspruch genommen werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtan-
sprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.

23.2.2 Versicherungsleistungen
Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 1.500.000 EUR
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Die Gesamt-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden) ist auf das Doppelte dieser
Einheitsdeckungssumme begrenzt.

23.2.3 Rettungskosten
23.2.3 a) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des
Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außer-
gerichtliche Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit über-
nommen, als sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die
Deckungssumme nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten
bleibt es bei der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

23.2.3 b) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs-
und außergewöhnliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu erset-
zen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Deckungssumme
übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des
Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung
des Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

23.2.4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

23.2.5 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

23.2.6 Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB - auch ohne dass ein
Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen
Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden,
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der
Anlage (gemäß Ziff. 23.2.1 a) dieser Bedingungen) ausgetreten sind.
Dies gilt abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB auch bei allmählichem
Eindringen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die
Aufwendungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Ein-
tritt des Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind
abzuziehen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß
Ziff. 23.2.1 a) dieser Bedingungen) selbst. Von jedem Schaden hat
der Versicherungsnehmer 250 EUR selbst zu tragen.

23.2.7 Erläuterungen:
23.2.7 a) Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung bezieht sich
nicht nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes,
sondern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts.

23.2.7 b) Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem
Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonde-
ren Bedingungen beitragsfrei eingeschlossen ist, insbesondere die
Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines
Kraft-, Luft oder Wasserfahrzeuges wegen Schäden, die durch den
Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.

23.2.7 c) Nach diesen Zusatzbedingungen ist auch die Haftpflicht
aus Gewässerschäden mitversichert, die dadurch entstehen, dass
aus den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe in
Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen.

23.2.7 d) Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher
Stoffe mit Wasser gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtig-
keit im Sinne des § 4 Ziff. I 5 der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AHB).

23.2.7 e) Rettungskosten im Sinne von Ziff. 23.2.3 entstehen bereits
dann, wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von
Rettungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte.
Für die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus wel-
chem Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der Ver-
sicherungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist.63
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Rettungskosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen
bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zu Erhal-
tung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstan-
den wären, sind abzuziehen.

24 Vermögensschäden
24.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1 Ziff. 3 AHB
aus Schadenereignissen, die während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sind.

24.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
24.2.1 Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in sei-
nem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) hergestellte oder
gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen ent-
stehen;

24.2.2 Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Geräusche, Gerü-
che, Erschütterungen);

24.2.3 planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfen-
der oder gutachtlicher Tätigkeit;

24.2.4 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Anlage-, Kredit-, Versiche-
rungs- , Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung
sowie aus Untreue und Unterschlagung;

24.2.5 der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urhe-
berrechten sowie des Kartell- oder Wettbewerbsrechts;

24.2.6 Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenan-
schlägen;

24.2.7 Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich
verbundene Unternehmen;

24.2.8 Tätigkeiten im Zusammenhang mit Rationalisierung und Auto-
matisierung, Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstal-
tung;

24.2.9 bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen des Auftragge-
bers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

24.2.10 Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpa-
pieren und Wertsachen;

24.2.11 Vermittlungsgeschäften aller Art;

24.2.12 Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder
gegenwärtige Mitglieder von Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichts-
rat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichtsgre-
mien/Organe im Zusammenhang stehen.

Die vereinbarte Deckungssumme gilt für jeden Versicherungsfall.
Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres beträgt das Doppelte der vereinbarten Deckungssumme.

25 Elektronischer Datenaustausch/Internetnutzung
25.1 Eingeschlossen ist - insoweit abweichend von § 4 Ziff. I 11
AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen
Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstel-
lung elektronischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels
Datenträger, soweit es sich handelt um

a) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Verände-
rung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten durch Computer-
Viren und/oder andere Schadprogramme;

b) Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der Nichterfas-
sung und fehlerhaften Speicherung von Daten bei Dritten und
zwar wegen sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden,
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie der Kosten zur
Wiederherstellung der veränderten Daten bzw. Erfassung/
korrekter Speicherung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten;

c) Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen Datenaustausch.

Für Ziff. 25.1 a) bis 25.1 c) gilt:
Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszutauschen-
den, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten durch Sicherheits-
maßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) gesi-
chert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem Stand der
Technik entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch Dritte
erfolgen.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, so gilt § 6
Ziff. I AHB (Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten).

25.2 Für Personenschäden gilt die vertraglich vereinbarte
Deckungssumme. Für Sach- und Vermögensschäden beträgt die
Höchstersatzleistung je Versicherungsfall und im Versicherungsjahr
300.000 EUR im Rahmen der vertraglich vereinbarten Deckungssum-
me. Diese Deckungssummen stellen zugleich die Höchstersatzleis-
tung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres dar.

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende
zeitlich zusammenhängende Versicherungsfälle gelten als ein Versi-
cherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle
eingetreten ist, wenn diese

- auf derselben Ursache,
- auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und

zeitlichem Zusammenhang oder
- auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung elektroni-

scher Daten mit gleichen Mängeln

beruhen.

25.3 Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von § 4
Ziff. I 3 AHB - für Versicherungsfälle im Ausland.
Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche in
europäischen Staaten und nach dem Recht europäischer Staaten
geltend gemacht werden.

25.4 Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend genannten
Tätigkeiten und Leistungen:
- Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege;
- IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schulung;
- Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -wartung,

-pflege;
- Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service-

Providing;
- Betrieb von Datenbanken.

25.5 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche

a) wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versicherungs-
nehmer bewusst
- unbefugt in fremde Datenverarbeitungssysteme/Datennetze ein-

greift (z. B. Hacker-Attacken, Denial of Service Attacks),
- Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenordnung zu zerstö-

ren oder zu verändern (z. B. Software-Viren, Trojanische Pfer-
de);

b) die in engem Zusammenhang stehen mit
- massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten elektro-

nisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming),
- Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte

Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden sollen;
c) gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten,

soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften (z. B. Teilnahme an
rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch sonstige
bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt haben.

26 Besondere Hinweise
Im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken werden § 4
Ziff. I 8 und 9 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die
Haftpflichtversicherung (AHB) nicht angewendet.

Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem Antrag
ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonderen Bedin-
gungen oder Risikobeschreibungen beitragsfrei eingeschlossen ist.
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Besondere Bedingungen Klausel 813
zur Forderungsausfalldeckung Stand 10.2002

Es gelten folgende Besondere Bestimmungen zur Forderungsaus-
falldeckung als Zusatzrisiko zur Privat-Haftpflichtversicherung:

1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung
Versichert ist der Versicherungsnehmer für den Fall, dass er einen
Dritten aufgrund eines Haftpflichtschadens in Anspruch nimmt und
dieser seiner Zahlungsverpflichtung ganz oder teilweise nicht nach-
kommen kann, weil die Durchsetzung der Forderung gegen ihn
gescheitert ist.

Ein Haftpflichtschaden ist ein Ereignis, das den Tod, die Verletzung
oder Gesundheitsschädigung des Versicherungsnehmers, die
Beschädigung oder Vernichtung von Sachen des Versicherungsneh-
mers oder eine Vermögensschädigung, die nicht die Folge eines
Personen- und/oder Sachschadens ist, zur Folge hatte und für des-
sen Folgen der Dritte aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist.

Dritter im Sinne dieser Bedingungen ist der Schadenverursacher,
der nicht selbst eine versicherte Person dieser Privat-Haftpflichtver-
sicherung ist.

Der Haftpflichtschaden muss während der Wirksamkeit der Ausfall-
deckung eingetreten sein. Der Umfang der Schadenersatzansprüche
richtet sich nach dem vereinbarten Deckungsumfang und den verein-
barten Deckungssummen zur Privat-Haftpflichtversicherung.

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Schadenersatzan-
sprüche, die aus folgenden Eigenschaften des Dritten entstanden
sind:

a) als Halter oder Hüter von Hunden oder Pferden,
b) als Eigentümer oder Inhaber eines Wohngebäudes,
c) als Halter und/oder Führer eines privat genutzten Bootes.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich ebenfalls auf die in der Pri-
vat-Haftpflichtversicherung mitversicherten Personen, mit Ausnahme
von Hausangestellten, Au Pairs und Austauschschülern.

2 Voraussetzungen für den Versicherungsschutz
2.1 Der Versicherungsnehmer muss gegen den Dritten einen
rechtskräftig gewordenen und vollstreckbaren Titel (Urteil, Vollstre-
ckungsbescheid, gerichtlichen Vergleich) über eine Hauptforderung
von mindestens 2.500 EUR vor einem Gericht eines Mitgliedsstaates
der EU, Norwegens oder der Schweiz erwirkt haben. Gleichgestellt
ist ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungsklausel vor
einem Notar eines dieser Staaten, aus dem hervorgeht, dass sich
der Dritte persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein
gesamtes Vermögen unterwirft.

2.2 Der Versicherungsnehmer hat nachzuweisen, dass eine
Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist bzw. aussichtlichslos
erscheint. Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn sie
nicht zu einer vollständigen Befriedigung der Schadenersatzansprü-
che des Versicherungsnehmers geführt hat. Sie erscheint aussichts-
los, wenn der Dritte z. B. innerhalb der letzten 3 Jahre die eides-
stattliche Versicherung abgegeben hat bzw. in dem beim
Vollstreckungsgericht geführten Schuldnerverzeichnis eingetragen
ist.

2.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, wahrheitsgemäße und
ausführliche Auskünfte zu dem Haftpflichtschaden zu erteilen und
den Versicherer über den gesamten Schriftwechsel zu informieren
sowie diesen auf Verlangen zu übergeben. Bei einer Verletzung die-
ser Verpflichtung gilt § 6 der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen für die Haftpflichtversicherung (AHB) entsprechend.

2.4. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, seine Ansprüche
gegen den Dritten in Höhe der von dem Versicherer erbrachten Ent-
schädigungsleistung an diesen in notarieller Form abzutreten und
den Titel bzw. das notarielle Schuldanerkenntnis herauszugeben.

3 Einschränkungen des Versicherungsschutzes
Kein Versicherungsschutz besteht:
3.1 bei Forderungsausfallschäden unter 2.500 EUR
Übersteigt der Schadenersatzanspruch 2.500 EUR, besteht Versiche-
rungsschutz für den gesamten Schaden im Rahmen dieses Vertra-
ges.

3.2 wenn und soweit ein anderer Versicherer leistungspflichtig ist,
z. B. der Privat-Haftpflichtversicherer des Dritten oder ein Schaden-
versicherer (z. B. der Hausratversicherer) des Versicherungsneh-
mers. Decken diese Leistungen den gesamten Schadenersatzan-
spruch nicht ab, leistet der Versicherer nach Maßgabe dieser
Bedingungen den Restanspruch aus diesem Versicherungsvertrag.

3.3 wenn und soweit ein Sozialversicherungsträger oder Sozialhilfe-
träger leistungspflichtig ist.

4 Der Dritte kann aus diesem Vertrag keine Rechte herleiten.
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Besondere Bedingungen für die Klausel 814
Versicherung der Tierhalter-Haftpflicht (Zusatzbaustein)

1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus der privaten Haltung der im Versicherungsschein genann-
ten Tiere.

Sollten zur Haltung dieser Tiere behördliche Vorschriften bestehen
und Genehmigungen erforderlich sein, besteht Versicherungsschutz
nur bei Einhaltung der Vorschriften und Vorlage der Genehmigung.

2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem vorüberge-
henden Auslandsaufenthalt. In den Staaten der Europäischen Union
(EU) sowie in Norwegen und der Schweiz gilt der Versicherungs-
schutz zeitlich unbegrenzt, im sonstigen Ausland für Aufenthalte bis
zu einem Jahr.

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in EUR. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungs-
union angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem in
der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist.

3 In der Pferde-/Ponyhalter-Haftpflichtversicherung ist die gesetzli-
che Haftpflicht aus dem Fremdreiterrisiko, aus dem Turnierrisiko
und aus dem Risiko von Kutschfahrten zu privaten Zwecken mitver-
sichert.

4 Bei der Haftpflichtversicherung als Halter von Hunden, Zug-, Reit-
und Nutztieren, Zuchttieren zum Belegen fremder Tiere und Weide-
tieren ist die gesetzliche Haftpflicht des Hüters mitversichert, sofern
er nicht gewerbsmäßig tätig ist.

5 Reit- und Zugtiere (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, Esel
usw.) gelten nicht als Weidevieh im Sinne des § 4 Ziff. I 5 (Flurscha-
den durch Weidevieh) der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB).
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Besondere Bedingungen und Erläuterungen
zur Versicherung der Gewässerschaden-Haftpflicht H 196-03

1 Gegenstand der Versicherung
1.1 Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als
Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen ange-
gebenen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen
und aus der Verwendung dieser gelagerten Stoffe für unmittelbare
oder mittelbare Folgen (Personen-, Sach- und Vermögensschäden)
von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologi-
schen Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschaden).

1.2 Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB)
Anwendung.

1.3 Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsnehmer
durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung
und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauftragt hat, für den
Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtungen in Anspruch genom-
men werden. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Perso-
nenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem
Sozialgesetzbuch VII handelt.

2 Versicherungsleistungen
Die Höchstersatzleistung beträgt je Versicherungsfall 1.500.000 EUR
pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Die Gesamt-
leistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Per-
sonen-, Sach- und Vermögensschäden) ist auf das Doppelte dieser
Einheitsdeckungssumme begrenzt.

3 Rettungskosten
3.1 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer
im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung des Schadens
für geboten halten durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit übernommen, als
sie zusammen mit der Entschädigungsleistung die Deckungssumme
nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei der
Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haft-
pflichtversicherung (AHB).

3.2 Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und
außergewöhnliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu ersetzen,
als sie zusammen mit der Entschädigung die Deckungssumme über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen des Versi-
cherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung oder Minderung des
Schadens gilt nicht als Weisung des Versicherers.

4 Vorsätzliche Verstöße
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen (Ver-
sicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden
Gesetzen, Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt haben.

5 Gemeingefahren
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die
unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, anderen feindseli-
gen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik (in der
Bundesrepublik oder in einem Bundesland) oder unmittelbar auf
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das Glei-
che gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

6 Eingeschlossene Schäden
Eingeschlossen sind abweichend von § 1 AHB - auch ohne dass ein
Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an unbeweglichen
Sachen des Versicherungsnehmers, die dadurch verursacht werden,
dass die gewässerschädlichen Stoffe bestimmungswidrig aus der
Anlage (gemäß Ziff. 1.1 dieser Bedingungen) ausgetreten sind. Dies
gilt abweichend von § 4 Ziff. I 5 AHB auch bei allmählichem Eindrin-
gen der Stoffe in die Sachen. Der Versicherer ersetzt die Aufwen-
dungen zur Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des
Schadens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuzie-
hen. Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage (gemäß Ziff.
1.1 dieser Bedingungen) selbst. Von jedem Schaden hat der Versi-
cherungsnehmer 250 EUR selbst zu tragen.

7 Erläuterungen
7.1 Die Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung bezieht sich nicht
nur auf die Haftpflicht aus § 22 des Wasserhaushaltsgesetzes, son-
dern auch auf alle anderen gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts.

7.2 Nicht zum versicherten Risiko gehört, was nicht nach dem
Antrag ausdrücklich in Versicherung gegeben oder nach Besonde-
ren Bedingungen beitragsfrei eingeschlossen ist, insbesondere die
Haftpflicht des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines
Kraft-, Luft oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den
Gebrauch des Fahrzeugs verursacht werden.

7.3 Nach diesen Zusatzbedingungen ist auch die Haftpflicht aus
Gewässerschäden mitversichert, die dadurch entstehen, dass aus
den versicherten Behältern gewässerschädliche Stoffe in Abwässer
und mit diesen in Gewässer gelangen.

7.4 Die Verbindung oder Vermischung gewässerschädlicher Stoffe
mit Wasser gilt nicht als allmähliche Einwirkung von Feuchtigkeit im
Sinne des § 4 Ziff. I 5 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB).

7.5 Rettungskosten im Sinne von Ziff. 3.1 entstehen bereits dann,
wenn der Eintritt des Schadenereignisses ohne Einleitung von Ret-
tungsmaßnahmen als unvermeidbar angesehen werden durfte. Für
die Erstattung von Rettungskosten ist es unerheblich, aus welchem
Rechtsgrund (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) der Versiche-
rungsnehmer zur Zahlung dieser Kosten verpflichtet ist. Rettungs-
kosten sind auch Aufwendungen zur Wiederherstellung des
Zustands von Grundstücks- und Gebäudeteilen - auch des Versiche-
rungsnehmers -, wie er vor Beginn der Rettungsmaßnahmen
bestand. Eintretende Wertverbesserungen oder Kosten, die zu Erhal-
tung, Reparatur oder Erneuerung der Anlage selbst ohnehin entstan-
den wären, sind abzuziehen.
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Haftpflichtversicherung Klausel 169
- unverheiratete Versicherungsnehmer - Stand 04.2006

Abweichend von den Besonderen Bedingungen, Risikobeschrei-
bungen und Erläuterungen zur Privat-Haftpflichtversicherung besteht
ausschließlich Versicherungsschutz für

- den Versicherungsnehmer;
- die im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftigten Per-

sonen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit.
Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefäl-
ligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten betreuen oder den
Streudienst versehen.

Der Beitrag zur Privat-Haftpflichtversicherung ist um 33 1/3 %
ermäßigt ("Single"-Nachlass). Durch Heirat oder Eingehen einer ehe-
ähnlichen, häuslichen Gemeinschaft und/oder der Mitversicherung
eines Kindes oder mehrerer Kinder entfällt dieser Nachlass, sodass
der dann gültige Tarifbeitrag zu entrichten ist.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die Heirat, das Eingehen
einer eheähnlichen, häuslichen Gemeinschaft und/oder die Mitversi-
cherung von Kindern unverzüglich dem Versicherer anzuzeigen.
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Haftpflichtversicherung Klausel 367
- Senioren - Stand 04.2006

Die Beiträge zur Privat- und Hundehalter-Haftpflichtversicherung
sind um 50 % reduziert.

Bei Übergang der Versicherung bleibt dieser Nachlass erhalten,
wenn der neue Versicherungsnehmer das 60. Lebensjahr vollendet
hat. Andernfalls ist der dann gültige Tarifbeitrag zu zahlen.
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SIGNAL IDUNA Gruppe

Merkblatt zur Datenverarbeitung Stand: 01.2008

Vorbemerkung
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen sich
Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln;
auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemein-
schaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen manu-
ellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten
zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig,
wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder
wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Daten-
verarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweck-
bestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen
Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Inter-
esse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder
Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenab-
wägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet
jedoch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit
Ablehnung des Antrages oder durch Ihren jederzeit möglichen
Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben
unterliegt. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz
oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu einem Vertrags-
abschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener
Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung und Nutzung in
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z.B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Lebens-,
Kranken-, Unfall- und Pflegepflichtversicherung (Personenversiche-
rung) ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklau-
sel enthalten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen:

1 Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die
Angaben eines Dritten, z.B. eines Vermittlers/Maklers, eines Sach-
verständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem
Versicherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad
der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt
über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversiche-
rung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).

2 Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten.
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen
ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von uns,
wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes
und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre
Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbe-
urteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen
Unterlagen zur Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.

3 Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei
Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem
Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B.
frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen über
gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abge-
lehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhin-
dern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstan-
denen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Ver-
sicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf
Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen,
gesetzlicher Forderungsübergang sowie Teilungsabkommen) eines
Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern.
Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und
Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Scha-
dentag.

4 Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen
an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu
richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu
beantworten. Dazu bestehen beim GDV und beim PKV-Verband zen-
trale Hinweissysteme.

Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt
lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt wer-
den dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiele:

Haftpflichtversicherer:
Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei
denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Kfz-Versicherer:
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer:
Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw.
Annahme mit Beitragszuschlag

- aus versicherungsmedizinischen Gründen,
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,
- wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens
des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des Versiche-
rungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.
Zweck: Risikoprüfung.

Rechtsschutzversicherer:
- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-

ablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versiche-
rungsfällen innerhalb von 12 Monaten,

- Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer
nach mindestens drei Versicherungsfällen innerhalb von
36 Monaten,

- vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertrags-
ablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügerischen
Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der
Antragstellung.
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Sachversicherer:
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt
oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungsmissbrauchs
der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen
erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadensaufklärung, Verhinderung weiteren
Missbrauchs.

Transportversicherer:
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs)
Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung.
Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.

Unfallversicherer:
Meldung bei

- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung

im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von Unfall-
folgen,

- außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Lei-
stungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.

5 Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmens-
gruppe
Einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Lebens-, Kranken-, Sachversi-
cherung) und andere Finanzdienstleistungen z.B. Kredite, Bauspa-
ren, Kapitalanlagen, Immobilien werden durch rechtlich selbststän-
dige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfassenden
Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen
häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis
werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder
die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespei-
chert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der
Gruppe abschließen; und auch Ihre Versicherungsnummer, die Art
der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleit-
zahl, d.h. Ihre allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die so genannten Partnerdaten (z.B. Name, Adresse,
Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl, bestehende Verträge)
von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann
eingehende Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen
Anfragen sofort der zuständige Partner genannt werden. Auch Geld-
eingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt ver-
bucht werden.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten
sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe
abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jewei-
ligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet werden,
spricht das Gesetz auch hier von "Datenübermittlung", bei der die
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind.
Branchenspezifische Daten - wie z.B. Gesundheits- und Bonitäts-
daten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jewei-
ligen Unternehmen.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unterneh-
men an:

SIGNAL Krankenversicherung a. G.
IDUNA Vereinigte Lebensversicherung aG
für Handwerk, Handel und Gewerbe
SIGNAL IDUNA Pensionskasse Aktiengesellschaft
ALLWEST Allgemeine Westfälische Sterbekasse
SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG
SIGNAL Unfallversicherung a. G.
ADLER Versicherung AG
PVAG Polizeiversicherungs-Aktiengesellschaft
ALLRECHT Rechtsschutz AG

CONRAD HINRICH DONNER BANK Aktiengesellschaft
CONRAD HINRICH DONNER Vermögensverwaltung Luxemburg S.A.
DONNER TREUHAND-GESELLSCHAFT mbh & Co. KG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH

HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft AG
SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
SIGNAL IDUNA Bauspar AG
Treuhand Contor Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mit
beschränkter Haftung

SIGNAL IDUNA Vertriebspartnerservice Aktiengesellschaft
SIGNAL Beratungs-GmbH für betriebliche Altersversorgung

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und
Vermittler/Makler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer
Kunden in weiteren Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bauspar-
verträge, Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten,
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe
zusammen. Zur Zeit kooperieren wir mit:

HHG Unterstützungskasse für Handwerk, Handel und Gewerbe e.V.
UBS - Union Bank of Switzerland bzw. deren Gesellschaften: UBS
(Deutschland) AG, UBS Invest, UBS Intrag und UBS Anlage-Service
GmbH
Nationalbank Essen
Westdeutsche ImmobilienBank (ImmoBank)

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermittlung
der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewon-
nenen Kunden. So vermitteln z.B. die genannten Kreditinstitute im
Rahmen einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als
Ergänzung zu den eigenen Finanzdiensleistungsprodukten. Für die
Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden
Ausführungen unter Punkt 6.

6 Betreuung durch Versicherungsvermittler/-makler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des son-
stigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw.
unseres Kooperationspartners werden Sie durch einen unserer
Vermittler/Makler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in
Finanzdienstleistungen berät. Vermittler/Makler in diesem Sinn sind
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch
Kreditinstitute, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften u.a.

Um seine Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der
Vermittler/Makler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung
und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags-
und Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des
Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle
und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, z.B.
Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum
Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung kön-
nen an den zuständigen Vermittler/Makler auch Gesundheitsdaten
übermittelt werden.

Unsere Vermittler/Makler verarbeiten und nutzen selbst diese per-
sonenbezogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und
Betreuung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen
der kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler/Makler ist
gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z.B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. Der für Ihre Betreuung
zuständige Vermittler/Makler wird Ihnen mitgeteilt. Endet seine
Tätigkeit für unsere Unternehmen (z.B. durch Kündigung des
Vermittler-/Maklervertrages oder bei Pensionierung), regelt das
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert.

7 Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-
cherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversi-
cherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.
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Allgemeine Hinweise und Verhaltensregeln
zur abgeschlossenen Versicherung
Wer die Verhaltensregeln nicht beachtet, läuft Gefahr, seinen Versicherungsschutz zu verlieren.

Vertragsgrundlagen
Der Versicherungsschutz wird aufgrund des vom Versicherungs-
nehmer gestellten Antrages nach
den gesetzlichen Bestimmungen,
dem Versicherungsschein/Nachtrag,
den im Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführten
- Versicherungsbedingungen
- Hinweisen und Besonderen Bedingungen (gültig nur für die im

Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführten Versicherungen)
sowie evtl. zusätzlich vereinbarten Klauseln gewährt.

Beschwerden
Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an den Vorstand unserer
Gesellschaft, den Verein "Versicherungsombudsmann e. V.", Post-
fach 08 06 32, 10006 Berlin oder die Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Antragsänderungen
An den Stellen, auf die im Versicherungsschein/Nachtrag durch in
auffälliger Weise kenntlich gemachten Wortlaut hingewiesen wird,
weicht der Versicherungsschein/Nachtrag von dem Antrag ab. Wenn
nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des Versicherungs-
scheins/Nachtrages in Textform widersprochen wird, gelten die
Abweichungen als genehmigt.

Vertragsdauer
Die Versicherung gilt für die eingetragene Zeit. Beträgt die verein-
barte Vertragsdauer mindestens 1 Jahr, so verlängert sich der Ver-
trag stillschweigend von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate vor dem
jeweiligen Ablauf der anderen Partei eine schriftliche Kündigung
zugegangen ist. Beträgt die Vertragsdauer weniger als 1 Jahr,
so erlischt der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Anzeigen und Erklärungen
Der Versicherungsnehmer kann jederzeit auf seine Kosten
Abschriften der Erklärungen fordern, die er mit Bezug auf den
Vertrag abgegeben hat.

Alle Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben und sol-
len an die Hauptverwaltung oder an die im Versicherungsschein
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle gerich-
tet werden.

Verhaltensregeln
0 Allgemeines
Bei jedem Vertrag gibt es Verhaltensregeln, so auch bei Versiche-
rungsverträgen. Die Beachtung liegt im besonderen Interesse
unserer Kunden, weil anderenfalls nicht nur Ärgernisse, sondern
sogar Einschränkungen oder Verlust des Versicherungsschutzes
drohen.

Zunächst aber zwei Bitten allgemeiner Art:
- Geben Sie bitte bei allen schriftlichen und mündlichen Anzeigen,

Erklärungen und Anfragen immer Ihre Kundennummer an.
- Teilen Sie uns bitte zur Berichtigung unserer Unterlagen eine

eventuelle Änderung Ihrer Anschrift möglichst umgehend mit.

1 Beginn der Leistungspflicht
Die Leistungspflicht beginnt mit dem als Beginn vereinbarten Zeit-
punkt. Das gilt auch dann, wenn der Versicherungsschein/Nachtrag
erst später ausgestellt und übergeben wird. Voraussetzung ist
jedoch, dass der erste Beitrag zum Fälligkeitstermin bzw. bei
späterer Anforderung ohne Verzug gezahlt wird.

2 Was Sie im Schadenfall beachten müssen
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, einen Schaden nach
Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern.
Schäden sind dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen.
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	Text: Es gilt, sofern vereinbart:


